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AUSSCHLUSS- UND 

BESCHRÄNKUNGSGRÜNDE

Die Gründe, die eine Informations-

weitergabe einschränken oder aus-

schließen, sind durch die Novellierung 

des Verbraucherschutzgesetzes zulasten 

der Lebensmittel- und Produkthersteller 

eingeschränkt worden (neuer § 3 VIG). 

So können nunmehr auch bei einem 

laufenden Verwaltungs- oder Gerichts-

verfahren oder bei Ermittlungs- oder 

Bußgeldverfahren auch nicht sicher-

heits- oder gesundheitsrelevante In-

formationen weitergegeben werden, 

wenn das öff entliche Interesse an der Be-

kanntgabe überwiegt. Wie bisher schon 

können bei laufenden Verfahren Infor-

mationen weitergegeben werden, wenn 

festgestellte Abweichungen von den 

einschlägigen gesetzlichen Bestimmun-

gen vorliegen (bisher: Verstöße) oder von 

den Erzeugnissen Gefahren oder Risiken 

für die Gesundheit oder Sicherheit von 

Verbrauchern ausgehen. Kein Informati-

onsanspruch besteht, wenn öff entliche 

oder private Belange dem Auskunft s-

begehren entgegenstehen und Letztere 

nicht einem überwiegenden Informati-

onsinteresse von Verbrauchern weichen 

müssen. Nicht alle öff entlichen oder pri-

vaten Belange können dem Auskunft s-

anspruch entgegenstehen, sondern nur 

die in § 3 VIG-E ausdrücklich genannten 

(abschließende Aufzählung). 

AUSSCHLUSS-  ODER BESCHRÄN-

KUNGSGRÜNDE WEGEN ENTGE-

GENSTEHENDER ÖFFENTLICHER 

BELANGE

Die praktisch bedeutsamsten öffent-

lichen Belange, die einen Auskunftsan-

spruch beschränken, werden nachste-

hend dargestellt:

 – Eine (nur) vorübergehende Aus-

kunftssperre wird durch noch nicht 

abgeschlossene Verwaltungsver-

fahren, Gerichtsverfahren, straf-

rechtliche Ermittlungsverfahren, 

Disziplinarverfahren oder durch 

Bußgeldverfahren bewirkt. Nach 

Abschluss der Verfahren können die 

beantragten Informationen weiter-

gegeben werden. Nach dem Entwurf 

des neuen VIG können sie bereits 

während des laufenden Verfahrens 

weitergegeben werden, wenn ein 

überwiegendes Informationsinter-

esse von Verbrauchern besteht. Bei 

Verfahren, die vor Strafgerichten 

anhängig sind, ist für eine Informa-

tionsweitergabe die Zustimmung der 

Staatsanwaltschaft oder des Gerichts 

erforderlich, die nur erteilt wird, 

wenn der Untersuchungszweck nicht 

gefährdet wird.

 – Gegen diese geplante Neuregelung 

bestehen insbesondere wegen der 

strafprozessualen Vorschriften er-

hebliche Bedenken, auf die auch der 

Bundesrat hingewiesen hat.

 – Ein laufendes Verwaltungs-, Ge-

richts-, Bußgeld- oder Strafverfah-

ren bewirkt eine Sperre jedoch nur, 

wenn sich das Auskunftsbegehren 

nicht auf Abweichungen von Vor-

schriften des Lebensmittel- und 

Produktsicherheitsgesetzes oder auf 

Auskünfte zu Gefahren oder Risiken 

für die Gesundheit und Sicherheit 

von Verbrauchern bezieht. M. a. W.: 

Bei Gesundheitsgefahren und objek-

tiven Rechtsverstößen besteht ein 

Transparenz ist das, was man gern von anderen fordert. Deshalb hat die Bundesregierung im 

vergangenen Jahr ein erweitertes Verbraucherinformationsgesetz (VIG) auf den Weg gebracht, 
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So können nunmehr 
auch bei einem laufen-
den Verwaltungs- oder 

Gerichtsverfahren oder 
bei Ermittlungs- oder 

Bußgeldverfahren auch 
nicht sicherheits- oder 
gesundheitsrelevante 

Informationen weiterge-
geben werden, wenn das 

öff entliche Interesse 
an der Bekanntgabe 

überwiegt. 
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Recht auf Information auch während 

laufender Verwaltungsverfahren. 

Rechtsverstöße fallen nicht unter den 

Schutz von Betriebs- und Geschäfts-

geheimnissen. Auch wenn sich die 

Anfrage nicht auf Abweichungen 

und gesundheits- und sicherheits-

relevante Umstände bezieht, dürfen 

während der genannten Verfahren 

Informationen weitergegeben wer-

den, wenn das öffentliche Interesse 

an der Bekanntgabe überwiegt.

 – Da bei Abweichungen und Verstö-

ßen gegen das Lebensmittelrecht 

auch bei laufenden Verwaltungsver-

fahren Informationen nach dem VIG 

weitergegeben werden dürfen, stellt 

sich die Frage, was eigentlich eine 

„Abweichung“ und ein „Verstoß“ im 

Sinne des Gesetzes ist. Ob hierzu die 

Beurteilung durch ein Lebensmittel-

untersuchungsamt ausreicht oder ob 

zusätzlich eine juristische Prüfung 

durch die Verwaltungsbehörde erfol-

gen muss, ist strittig. 

 – Eine Informationssperre wegen ent-

gegenstehender öffentlicher Belange 

besteht auch dann, wenn öffentliche 

Stellen (etwa Untersuchungsämter, 

Universitäten, Forschungsanstalten) 

die Informationen im Rahmen einer 

privatrechtlichen Dienstleistung er-

halten haben (§ 3 Nr. 1 d VIG neu). 

Beispiel: Ein Unternehmen bittet ein 

öffentliches Labor um Durchführung 

bestimmter Analysen und schließt 

hierzu eine Vereinbarung mit dem 

Amt. Die aufgrund dieses Auftrags 

gewonnenen Informationen dürfen 

nicht im Rahmen des Verbraucher-

informationsgesetzes weitergege-

ben werden. Allerdings können die 

Behörden aufgrund anderer gesetz-

licher Vorschriften (z. B. § 40 LFGB 

oder Art. 19 Abs. 3 EG-Verordnung 

178/2002) befugt sein, diese Informa-

tion an die Öffentlichkeit zu geben. 

Voraussetzung hierfür wäre dann 

jedoch eine Gefahrenlage für die Ge-

sundheit von Verbrauchern oder ei-

ne erhebliche Täuschungsgefahr für 

Verbraucher. 

 – Für Labore gilt inzwischen § 44 a LF-

GB, dem zufolge bei in Deutschland 

untersuchten unsicheren Lebensmit-

teln (Art. 14 VO (EG) 178/2002) eine 

Informationspflicht gegenüber den 

zuständigen Behörden besteht.

AUSSCHLUSS-  ODER BESCHRÄN-

KUNGSGRÜNDE WEGEN ENTGEGEN-

STEHENDER PRIVATER BELANGE

Als entgegenstehende private Belan-

ge werden nur anerkannt:

 – Schutz personenbezogener Daten

 – Schutz geistigen Eigentums

 – Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse

Jedoch genießen diese keinen absolu-

ten Schutz, sondern können jederzeit 

unter Berufung auf überwiegende öff ent-

liche Bekanntgabeinteressen unterlaufen 

werden. Desgleichen bewirken diese pri-

vaten Belange keine Informationssperre 

bei Abweichungen der Erzeugnisse von 

einschlägigen Rechtsnormen oder bei 

gesundheits- oder sicherheitsrelevanten 

Risiken. Hinsichtlich des Schutzes des 

geistigen Eigentums (z. B. Urheberrechte, 

Patente) haben sich gravierende Ände-

rungen ergeben. So darf das geistige Ei-

gentum verletzt werden, wenn überwie-

gende Gründe des öff entlichen Interesses 

an der Bekanntgabe dafür sprechen. 

Neu ist, dass der Zugang zu Infor-

mationen nicht unter Berufung auf 

das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis 

abgelehnt werden kann, wenn im Ein-

zelfall hinreichende Anhaltspunkte 

dafür vorliegen, dass von dem Erzeug-

nis oder Verbraucherprodukt eine Ge-

fährdung oder ein Risiko für Sicherheit 

und Gesundheit ausgeht und aufgrund 

unzureichender wissenschaftlicher Er-

kenntnisse oder aus sonstigen Gründen 

die Ungewissheit nicht innerhalb der 

gebotenen Zeit behoben werden kann 

(Verdachtsmitteilungen). 

Ferner bewirken entgegenstehende 

private Belange keine Informations-

sperre, wenn es sich um Erkenntnis-

se zur Einhaltung von Grenzwerten, 

Höchstgehalten oder Höchstmengen 

handelt, die im Rahmen der amtlichen 

Überwachung gewonnen worden sind. 

Der praktisch wichtige Fall ist der 

Schutz von Betriebs- und Geschäftsge-

heimnissen. Die Informationssperre 

wegen „sonstiger wettbewerbsrelevante 

Umstände, die den Geschäfts- und Be-

triebsgeheimnissen gleichwertig sind“ 

ist entfallen. Betriebsgeheimnisse be-

ziehen sich in der Regel auf technische 

Aspekte (Herstellungsverfahren, Gerä-

tekonfiguration, Rezepte, Rohstoffe). 

Geschäftsgeheimnisse beziehen sich 

auf die kaufmännische Seite (Kunden, 

Umsätze, Vertriebsstruktur etc.). Hier-

bei handelt es sich beispielsweise um 

Rezepturen, Konstruktions- oder Pro-

duktionsunterlagen, Informationen 

über Fertigungsverfahren oder For-

schungs- und Entwicklungsvorhaben.  

Als Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-

se werden durch die Rechtsprechung 

zu § 17 UWG alle nicht offenkundigen 

Tatsachen anerkannt, bei denen ein 

nachvollziehbares und rechtlich anzu-

erkennendes Interesse des Unterneh-
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sich gravierende 
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mens besteht, dass diese Informationen 

nicht in unbefugte Hände (etwa die 

eines Wettbewerbes) gelangen. Nach 

§ 2 Abs. 2 VIG zählen Verstöße eines Un-

ternehmens gegen lebens- oder futter-

mittelrechtliche Vorschriften nicht zu 

den anerkennenswerten Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnissen. 

Behörden dürfen nach dem VIG un-

ter keinen Umständen Informationen 

weitergeben, die sie aufgrund von Mel-

depflichten der Unternehmen erhalten 

haben. Dies gilt auch dann, wenn ein öf-

fentliches Interesse an der Bekanntgabe 

vorliegt (§ 3 Abs. 2 Buchst. d VIG neu). 

Solche Meldepflichten bestehen für Le-

bensmittelunternehmen nach Art. 19 

Abs. 3 der EG-Verordnung 178/2002 

und nach § 44 LFGB sowie nach § 44 a 

LFGB für Labore. Auch die irrtümliche 

Annahme einer Verpflichtung zur Wei-

tergabe von Informationen bewirkt ei-

ne Auskunfts- und Informationssperre.

WIE WIRD EIN INFORMATIONS-

ANTRAG GESTELLT?

Der Antrag ist bei der Behörde münd-

lich oder schriftlich zu stellen. Er soll 

den Namen und die Anschrift des 

Antragstellers enthalten. Er muss be-

stimmt sein und erkennen lassen, auf 

welche Information er gerichtet ist. Die 

Behörde muss nur diejenigen Informa-

tion herausgeben, die bei ihr bereits 

vorhanden ist. Sie ist nicht verpflichtet, 

solche Informationen aufgrund der An-

frage erst zu besorgen. Insoweit ist sie 

jedoch gehalten, die Anfrage an die zu-

ständige Stelle weiterzuleiten und hier-

von den Antragsteller zu unterrichten.

Unternehmen, auf die sich Anfragen 

beziehen, werden nicht in jedem Fall 

von der Behörde informiert. Nach § 5 

VIG-E ist den Unternehmen Gelegen-

heit zur Stellungnahme zu geben. Die-

se Verpflichtung entfällt jedoch, wenn 

es sich um Informationen handelt, die 

Abweichungen der Erzeugnisse von 

einschlägigen Rechtsnormen betreffen, 

oder dem Betroffenen bereits in der Ver-

gangenheit Gelegenheit zur Stellung-

nahme gegeben wurde (§ 5 Abs. 1 VIG). 

Werden Informationen wegen festge-

stellter Abweichungen von einschlägi-

gen Rechtsnormen (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 VIG-

E) weitergegeben, haben Widerspruch 

und Anfechtungsklage keine aufschie-

bende Wirkung. Umso wichtiger ist 

daher der einstweilige Rechtsschutz 

gem. § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichts-

ordnung, mit dem bei dem zuständigen 

Verwaltungsgericht die Anordnung der 

aufschiebenden Wirkung eines Rechts-

behelfes beantragt werden kann.

WIE WERDEN DIE INFORMATIONEN 

GEWÄHRT?

Die informationspflichtige Behörde 

kann selbst entscheiden, wie sie die 

Auskunft erteilt. In § 6 Abs. 1 werden 

beispielhaft drei Möglichkeiten er-

wähnt: 

 – (Schriftliche) Auskunftserteilung

 – Gewährung von Akteneinsicht

 – Veröffentlichung der Information im 

Internet

Letzteres kann auch erfolgen, ohne 

dass ein konkreter Antrag gestellt wor-

den ist. 

KOSTEN DER AUSKUNFTSERTEILUNG

Grundsätzlich sollen kostendecken-

de Gebühren und Auslagen erhoben 

werden. Jedoch sind Informationen 

nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG neu 

(„Abweichungen”) bis zu einem Ver-

waltungsaufwand von 1000 €, der Zu-

gang zu anderen Informationen bis zu 

einem Verwaltungsaufwand von 250 € 

kostenfrei. Wird dieser Aufwand über-

schritten, ist zunächst der Antragsteller 

zu informieren, damit er gegebenenfalls 

den Antrag zurücknehmen kann. Die 

Gebühren werden ansonsten für Lan-

desbehörden durch Landesrecht, für 

Bundesbehörden durch Bundesrecht 

bestimmt. 

HAFTET DIE BEHÖRDE FÜR 

UNRICHTIGE INFORMATIONEN?

Nach § 6 Abs. 2 VIG nicht, weil dort 

bestimmt ist, dass die Behörde nicht ver-

pflichtet sei, die inhaltliche Richtigkeit 

der Information – außer bei personen-

bezogenen Daten – zu überprüfen. Die 

Rechtmäßigkeit einer solchen Bestim-

mung ist jedoch sehr umstritten, weil es 

sich bei der Weitergabe von amtlichen 

Informationen um erhebliche Eingriffe 

in Gewerbebetriebe handeln kann. Ein 

Amtshaftungsanspruch gem. Art. 34 

GG, § 839 BGB wird jedenfalls in Fällen 

nicht verneint werden können, in de-

nen die Behörde fahrlässig falsche oder 

veraltete Informationen weitergibt und 

dies zu einem Schaden bei den Betroffe-

nen führt. 

Haftungsansprüche können sich 

auch ergeben, wenn die informations-

pflichtigen Stellen das VIG fehlerhaft 

auslegen – z. B. indem sie die im VIG 

vorgesehenen Informationssperren 

missachten –, da unstreitig eine Amts-

pflicht zur richtigen Rechtsanwendung 

besteht.
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Da in Zukunft  
grundsätzlich alles, 

was sich in den 
Akten der Vollzugs- 

und sonstigen Behör-
den befi ndet, Dritten 

zugänglich sein kann, 
sollte auf eine 

sachgerechte und 
vollständige 

Aktenlage hingewirkt 
werden.
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ZUSAMMENHANG VON VIG UND VER-

BANDSKLAGEN

Die Verbandsklagebefugnisse sind in 

den letzten Jahren ständig ausgeweitet 

worden (z. B. Unterlassungsklagengesetz, 

§ 8 Abs. 3 Nr. 3, § 10 UWG). Das VIG liefert 

diesen Verbänden mögliche Klagegründe 

frei Haus, sodass auch ein erhebliches 

wirtschaft liches Eigeninteresse dieser 

Verbände an einer umfangreichen Nut-

zung des VIG besteht.

ZWECKMÄSSIGES VERHALTEN DER 

UNTERNEHMEN

Das VIG alter und neuer Fassung stellt 

neue Anforderungen an das Kommu-

nikationsverhalten der Behörden und 

Unternehmen. Aufgrund der bisherigen 

Erfahrungen mit dem VIG lassen sich fol-

gende Empfehlungen zum Verhalten der 

Unternehmen geben:

Die Unternehmen sollten in Gesprä-

chen mit ihren „Heimat-Ämtern“ (Kreis-

verwaltungen, Stadtverwaltungen, Un-

tersuchungsämtern) darauf hinwirken, 

dass sie bei Anfragen, die sich auf das Un-

ternehmen beziehen, informiert werden. 

Dies ist nach dem VIG nicht nur zulässig, 

sondern auch sinnvoll.

Da in Zukunft  grundsätzlich alles, was 

sich in den Akten der Vollzugs- und sons-

tigen Behörden befi ndet, Dritten zugäng-

lich sein kann, sollte auf eine sachgerech-

te und vollständige Aktenlage hingewirkt 

werden. Da man sich stets vergegenwärti-

gen muss, dass Dritte die Behördenakten 

„mitlesen“ können, sollte in den Darstel-

lungen der Unternehmen auch die eigene 

Sichtweise und Bewertung der Unterneh-

men zu streitigen Sachverhalten argu-

mentativ überzeugend dargelegt werden. 

Bei Beanstandungen sollte erklärt wer-

den, ob das Problem gelöst wurde und 

welche Maßnahmen zur Abhilfe durch-

geführt worden sind. Dabei sollte stets 

beachtet werden, dass nicht nur Privat-

personen, sondern auch Organisationen 

und Wettbewerber Auskunft sberechtigte 

nach dem VIG sind. 

In den Fällen, in denen Informationen 

zwar nicht weitergegeben werden dürfen, 

die Behörden gleichwohl zur Weitergabe 

tendieren, können die Möglichkeiten des 

einstweiligen Rechtsschutzes (Eilanträ-

ge an das Verwaltungsgericht) genutzt 

werden, um irreparable Schäden zu ver-

meiden. In entsprechenden Fällen sollten 

Behörden darauf hingewiesen werden, 

dass es sich bei bestimmten Informatio-

nen um Betriebs- und Geschäft sgeheim-

nisse handelt. Entscheidend kommt es 

hierbei auf die Bewertung durch das Un-

tenehmen, nicht auf die Bewertung durch 

Außenstehende oder durch Behörden an. 

Nur in Missbrauchsfällen kann von der 

Behörde die Eigenschaft  als Betriebs- oder 

Geschäft sgeheimnis verneint werden. 

Ferner kann es für Unternehmen im 

Einzelfall nützlich sein, off ensiver als 

bisher bestimmte Informationen an die 

Behörde weiterzugeben, weil dadurch 

eine Weitergabesperre an Dritte bewirkt 

werden kann (vgl. § 3 Abs. 2 d VIG neu). 

Das gilt immer dann, wenn es nur eine 

Frage der Zeit wäre, bis die Informationen 

ohnehin der Behörde bekannt würden.

Unternehmen sind gesetzlich verpfl ich-

tet, die zuständigen Behörden zu infor-

mieren, wenn es sich um Erkenntnisse 

handelt, die die Sicherheit von Lebens-

mitteln oder Ausgangsstoff en betreff en 

(vgl. § 44 LFGB, Art 19 Abs. 3 EG-VO 

178/2002, Labore sind bei unsicheren Le-

bensmitteln oder Rohstoff en gem. § 44a 

LFGB zu einer Meldung verpfl ichtet). 

Auch die irrtümliche Annahme einer 

Verpfl ichtung zur Weitergabe von Infor-

mationen bewirkt eine Auskunft s- und 

Informationssperre.  
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